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nächst 1n mündlicher Aussprache Einwände vorgebracht worden, die
durchaus gewichtig sind. 50 wird VOT allem eın Dokument, ın dem wort=
lich VO  > einem Diebstahl der ( assineser Reliquien nach Frankreich die ede
ist, der bekannte Reklamationsbrief des Papstes Zacharias Von (MG Epist.
1988 467) mit triftigen Gründen als fingiert un £formelhaft bezeichnet un
damit der rühere Zweifel erneut und verstärkt erhoben. Ein weiıterer Be:
wels ist Mundo eın argumentum silentio. Fleury besitzt erfreulicher=
weise bis A OE  _ Stunde eın kostbares Giebeldach=Reliquiar mit vergoldetem
Blechbeschlag, Figurenschmuck un einer Inschrift, deren Lesung heute klar=
liegt Sie lautet:
MUMMA LUSSIT SCE MARIAE G I1 (Vgl
DACL 11L, 1127) Der. Personenname Mumma ist—darüber kann heute kein
Zweifel bestehen kein Frauenname, sondern ine durchaus belegbare
Kurzform für Mummulus, ben jenen Abt VO  - Fleury, der traditionsgemäß
die Übertragung der Benediktusreliquien nach Fleury veranlaßt haben coll
Das Reliquiar stellt 1Iso ine sich schon kostbare Reliquie aus der Früh=
eit Fleurys dar Mundo schliefßt 1U weiter: Wenn Mummolus ine ber=
tragung Gt Benedikts 1 Sinne hatte der Darl, wenn S+t. Benedikt schon in
Fleury SeCWESCH ware, ware die Dedikation sicher ihn als den nunmehrigen
Hauptpatron erfolgt un müßte neben der Gottesmutter und Gt. Petrus auf
dem Reliquiar erscheinen. Dem gegenüber 153(+ sich ber wohl uch behaup=
ten, daß das Kästchen wohl Mummulus Zeiten soll drei Jahrzehnte
regiert haben aber noch VOT der Ankunft Gt. Benedikts angefertigt worden
ist. Kaum anzunehmen ist schließlich Mundos Einwand, daß der Bene=
diktbeurer Translationsbericht der Reliquien nach Fleury nichts für die Her:
kunft der dortigen Reliquie besagt. Er G1 1Ur aus einem Allgemeininteresse

allem, Was mıiıt St. Benedikt zusammenhängt, geschrieben worden, als
ine Benediktusreliquie dort ankam. Dieser Meinung ermag ich mich nicht
anzuschließen, umsoweniger, als dieser Bericht 1Ur den Namen Fleury, ber
SOoNSs keineswegs französische Details kennt, demnach sicher nicht 1n Fleury
entstanden ist.

50 ist demnach uch 1in der Reliquienfrage Gt. Benedikts es noch 1mM
Fluß Fleury wird sich ber dabei kaum ausschalten lassen.
München Bauerreiss

Colligere Fragmenta, Festschrift Alban Dold Zu Ge=s
burtstag. Hrsg, VOIINl Bonifaz Fischer und Virgil Fiala,
Beuron 1052, 49, 315 o P kart. 28.—.

Dem zo=jährigen verdienten Leiter des bekannten Beuroner Palimpsest=
institutes wurde eine dessen Verdiensten 1in Aufmachung und Inhalt WU:
dige Festschrift gewidmet, WI1Ie 61e nicht jedem Gelehrten eil wird. Nicht
weniger als Mitarbeiter aus verschiedenen Nationen haben sich
mengefunden, deren Hälfte aus Benediktinern besteht. Der Inhalt der Fest:
schrift bewegt sich den vielfachen Arbeitsgebieten des Jubilars entsprechend
1n biblischer Textkritik, Liturgiegeschichte, Patristik, Bibliotheksgeschichte.
Das Benediktinertum betreffen die Untersuchung VO  z} Balthasar L
Trier, über den Anfang des zweiten Kapitels der Regula Christus bei=
gelegten Vatertitel, der keineswegs eın Anzeichen einer beginnenden früh
mittelalterlichen theologischen Verwirrung ist, ebensowenig „Eigengut
St Benedikts‘ darstellt, sondern vielmehr als „Erbe alter exegetischer Ira=
dition des Ostens” werten ist. Bernhard München ediert
und verweist eın Kalendar mit Nekrolog des 5., das sich 1n der Ambro  =  =
S1iana 1n Mailand befindet, dem Frauenkloster Herford / 1ä(0+ ber von
einem Schreiber aus Lobbe angefertigt semin. Aber STIOr bei dieser Festlegung
nicht, dafß 1n dem reichhaltigen Kalendar keines der drei Stiftergeschwister
VOoO  z} Herford, Wala, Adalhard un Theodrada genannt wird? Emmazs-
nuel Mu 1n gelingt 1n dem Codex Vindobonensis 1815 das dortige
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alte Kalendar (IX S.) ge: anderen Meinungen für die Reichenau
(nicht St Gallen) sichern. Finen Benediktinermystiker des XVI Jahr=
hundert, den Neresheimer Abt Georg Gerstmair (1566—1584), VO  ö dem eın
mystischer Traktat 1n Beuron celbst liegt, behandelt Ursmar 11.
Zu Heinrich VO:  } Nördlingen, dessen Familie nunmehr bekannt ist un dem
sogenannten St Georger Prediger, der kein anderer als Berthold VO  - Re:
gensburg ist, vgl meilne Bayerns I un 195

udia Gratiana pOost Octava Decreti saecularia auctore consilio CO
memorationi Gratianae instruendae edita. Vol curantibus Jos

et Alph. Bologna: nstitutum Juridi:  s  =
Cu Univ. 1055 3 @ @ 578 Taf

Über die große internationale Feier des Gedenkens den „Vater des
Kirchenrechs“ Bologna 1177 April 10952 wurde uch 1in dies 75 (Bd
63, 241—243) berichtet. Nunmehr wird mit der Veröffentlichung des WI1S
senschaftlichen Ertrages dieser großen Veranstaltung begonnen, und die g=
plante Reihe WIT: nach ihrem Abschluß zweifellos bei allen Studien ZzZu
kanonistischen Rechtsgeschichte herangezogen werden mussen, wWI1e schon
das zusammenfassende Referat Von Gabriel Le Bras, „Le triomphe de
ratien“ S Z—14) verheißlt. Die Bedeutung des Magisters wird sodann
durch den Festvortrag VO:  3 Stephan „Graziano: I’uome l’opera”
S 17—209), klar hervorgehoben. Der erste Band enthält uch die Ansprache
Sr. Heiligkeit Papst Pius AL die Kongreßteilnehmer, die Einladung
den Feierlichkeiten SOWie einen knappen Bericht des Organisators der Ver:
anstaltung, Prof Giuseppe Forchielli. Die zahlreichen Abbildungen VO  3

Gratianhandschriften sind eın vorzüglicher Schmuck des Wer
Dem Studium der Handschriften, das einer Neuedition des Dekrets VOT:

angehen muß, ist ine Reihe Von Beitragen gewidmet. Jacqueline Ram«=
berichtet C_  ber „L’etude des manuscrits du Decret de Gra=

tien CONServes France“ 121—145) und VO  a den syroßen Fortschritten,
welche die Arbeiten dort schon gemacht haben Wichtig sind VOT allem
die Ergebnisse der Forschung den Introductiones, Tabulae un anderen
Beifügungen. Adam Ve tulani beschreibt sehr ausführlich „Les MAaNuU:
scrits du Decret de Gratian et des OeUvVTtTes des ecretistes dans les biblio=
theques polonaises“ 219—287), während Gerad Fransen über „Manuz-
sScrits de decretistes dans les bibliotheques liegeoises“ 201—2302) und
Paul Ourliac über „Un manuscrit minlilatures du Decret de Gratien
Conserve dans une collection DTI1V '/4 S z305—2321) schreiben. Der Textkritik
dienen uch die Arbeiten VO  } Marguerite u 1 e]1 u  2  ber „Les
“”Paleae‘ empruntees droit romaın dans quelques manuscrits du Decret de
Gratien CONServes France“” (5. 149—158) un! Walter Ul mann;: „The
Paleae 1n Cambridge Manuscripts of the Decretum“ 161—216). Nach
ilhelm Peitz, „Gratian un Dionysius Exiguus” 53—81) hätte 1uch
Gratian der Kurie un! damit 1 päpstlichen Auftrag, ja „Arbeits=
exemplar“ Seines Vorgängers gyearbeitet; bei all diesen Fragen wird 1Nall
zunächst auf die umfassende Untersuchung über Dionysius Exiguus WaTl=
ten müssen.

Es ist dieser Gtelle unmöglich, den anzen Inhalt des Bandes 1m e1n:
zelnen vorzulegen; ist von einer derartigen Fülle, daß 1113  } die weiteren
Bände mit Spannung erwarten darf. Erwähnt werden mussen hier noch:
alther Holtzmann, „Die Benutzung Gratians 1n der päpstlichenKanzlei 1m ]h “ S 325—23409), der 1ine ausdrückliche Benutzung TST VO  3
Clemens III erweist, Hans Erich Feine, „Gliederung un Aufbau des
Decretum Gratiani” 353—370), Arturo Michele F „Diritto
Canon1co teologia nel secolo S 373—413), Franz A OLGd, ”  1e€
Rechtslehre des Magisters Gratianus“ 453—482), SOWiIie Klaus OTS:
dor E „Altkanonisches Sakramentsrecht?“ 485—502), die Sohms VeIlI:
fehlte Gratian-Auffassung überwinden, LEeicht, „Alcune O55


